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 Veröffentlicht am 11.02.1981

Norm

ABGB §1294

Rechtssatz

Daß sich eine latente Gefahr auch durch lange Zeit nicht verwirklichte, nimmt der Belassung des als gefährlich

erkennbaren und mit zumutbaren Maßnahmen zu beherrschenden Zustandes die Eigenschaft der Fahrlässigkeit in

keiner Weise.
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